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Staatsstraße 2310, Greußenheim - Leinach; 
Kreisstraße WÜ 10, Hettstadt - Greußenheim; 
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Greußenheim 
frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der 8. Änderung des Flächennutzungsplans kann unter Einhaltung folgender Auf­ 

lagen zugestimmt werden: 

1. Der betrachtete Abschnitt des Flächennutzungsplanes befindet sich teil­ 

weise in den Freibereichen der Staatsstraße 2310 sowie der Kreisstraße 

WO 10. Die Ortsdurchfahrtsgrenzen sind im Plan hierzu richtig dargestellt. 

Entlang der Staatsstraße 2310 ist außerhalb der Ortsdurchfahrt die 20 m­ 

Anbauverbotszone gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG und die 40 m­ 

Anbaubeschränkungszone gemäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 BayStrWG einzu­ 

zeichnen. 
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Entlang der Kreisstraße WO 10 ist außerhalb der Ortsdurchfahrt die 15 m­ 

Anbauverbotszone gemäß Art. 23 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG und die 30 m­ 

Anbaubeschränkungszone gemäß Art. 24 Abs. 1 Nr. 2 BayStrWG einzu­ 

zeichnen. 

2. Änderungen an den bestehenden Zufahrts- und Zugangsverhältnissen dür­ 

fen nicht vorgenommen werden. 

3. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Lärmschutzgrenzwerte ist durch ent­ 

sprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung zu ge­ 

währleisten. Gegen den Straßenbaulastträger kann kein Entschädigungs­ 

anspruch wegen Lärm und anderer von der Straße ausgehender Emissio­ 

nen geltend gemacht werden. 

Im Bereich der Staatsstraße 2310 (nordwestlicher Knotenpunktast „Würz­ 

burger Straße" sowie nordöstlicher Knotenpunktast „Leinacher Straße" 

wurden für das Jahr 2023 folgende Verkehrsstärken fortgeschrieben: 

DTV 2.355 Fzg / 24h 

SV 66 Fzg / 24h 

Für die Kreisstraße WO 1 O gelten folgende Verkehrsstärken, ebenfalls fort­ 

geschrieben für das Jahr 2023: 

DTV 1. 768 Fzg / 24h 

SV 42 Fzg / 24h 

Mit freundlichen Grüßen 


